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Index

31/01 Allgemeines Haushaltsrecht Bundesbudget

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §50a idF 1999/I/010;

BFG 2001 Anl Teil1 Pkt5 litj;

BFG 2002 Anl Teil1 Pkt5 litj;

Rechtssatz

Dass der Gesetzgeber von der Au=assung ausging, wonach auch eingeteilte Beamte der Verwendungsgruppe E2b

grundsätzlich in den Genuss einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 50a BDG 1979 kommen

können, zeigt ohne jeden Zweifel die in Punkt 5 lit. j des Allgemeinen Teiles der Stellenpläne 2001 und 2002 enthaltene

Bezugnahme auf die Verwendungsgruppe E2b, wo gerade auch für diesen Fall Vorsorge getroffen wird.
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